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Sehr geehrte Damen und Herren,
die Belange der von hier betreuten B 9 –Klever Ring- werden durch Ihre Planung der 
Ansiedlung des Gymnasiums berührt. 
Hier ist ein Verkehrsgutachten erforderlich um die Auswirkungen auf die 
Kreuzungen beurteilen zu können. 
 
Gegenüber der Straßenbauverwaltung können weder jetzt noch zukünftig aus 
diesen Planungen Ansprüche auf aktiven und /oder passiven Lärmschutz geltend 
gemacht werden. Für Hochbauten weise ich auf das Problem der Lärm-Reflexion 
hin.
 
Mit der Bitte um die Beteiligung im weiteren Verfahren.
 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen
 
i.A. 
 
Ludger Igel 
 
Landesbetrieb Straßenbau.NRW.
Regionalniederlassung Niederrhein
Außenstelle Wesel
Abteilung 4 Planungen Dritter
 



 

  

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bundeswehr 

 Infra I 3  

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen 
der Bundeswehr ▪ Postfach 29 63 ▪ 53019 Bonn   Fontainengraben 200, 53123 Bonn

Postfach 29 63, 53019 Bonn
Telefon: +49 (0)228 5504 - 4597
Telefax: +49 (0)228 5504 - 5763
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Stadt Kleve 
Planen und Bauen 
Minoritenplatz 1 
47533 Kleve 

 

  

 

Aktenzeichen Bearbeiter/-in Bonn, 

Infra I 3 – 45-60-00 / 
K-III-003-18-BBP 

Herr Nogueira Duarte Mack 4. Januar 2018 

 
 BETREFF Bebauungsplan Nr. 1-324-0 für den Bereich Riswicker Str. / Geefacker, der Stadt Kleve; 
 

hier: Stellungnahme der Bundeswehr 

 BEZUG. Ihr Schreiben vom 22.12.2017  Ihr Zeichen: BBP 1-323-0 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 

von der im Betreff genannten Maßnahme, bei gleichbleibender Sach- und Rechtslage, ist 
die Bundeswehr berührt und betroffen. 
 
Der Planungsbereich liegt im Interessensbereich der Luftverteidigungsradaranlage (LV-
Radar) Marienbaum. 
 
Hierbei gehe ich davon aus, dass bauliche Anlagen –einschl. untergeordneter Gebäudetei-
le- eine Höhe von 30 m über Grund nicht überschreiten. 
 
Sollte entgegen meiner Einschätzung diese Höhe überschritten werden, bitte ich in jedem 
Einzelfall mir die Planungsunterlagen –vor Erteilung einer Baugenehmigung- zur Prüfung 
zuzuleiten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 
 
 
 
Nogueira Duarte Mack 
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StefanStefanStefanStefan....MiaraMiaraMiaraMiara        An: meike.rohwer 08.01.2018 19:02

Unser Zeichen 31.130/9958/2017
 
Sehr geehrte Frau Rohwer,
zum o.g. Verfahren gebe ich die folgenden Hinweise:
 
Ingenieurgeologie
Aus ingenieurgeologischer Sicht sind vor Beginn von Baumaßnahmen die 
Baugrundei-genschaften objektbezogen zu untersuchen und zu bewerten.
 
Mutterboden:
Nach § 202 BauGB in Verbindung mit DIN 18915 ist der Oberboden (Mutterboden) 
bei Errich-tung oder Änderung von baulichen Anlagen in nutzbarem Zustand zu 
erhalten und vor Ver-nichtung zu schützen. Er ist vordringlich im Plangebiet zu 
sichern, zur Wiederverwendung zu lagern und später wieder einzubauen.
 
Niederschlagsversickerung:
Im Falle von Flächenversiegelungen bitte ich darum, die Möglichkeiten zur 
ortsnahen Versickerung gering verschmutzter Niederschlagswässer gem. § 44 LWG 
zu prü-fen.
 
Ich bitte um weitere Beteiligung im laufenden Verfahren.
Mit freundlichen Grüßen
Stefan Miara
 

Dr. Stefan Miara

Fachbereich 31 – Öffentliche Beteiligungsverfahren, Bodenschutz
Geologischer Dienst NRW – Landesbetrieb –
De-Greiff-Str. 195 – 47803 Krefeld
+49 (0) 2151 897 380
Stefan.Miara@gd.nrw.de
www.gd.nrw.de   –   Facebook  
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Aktenzeichen:  

53.01.04.04-23-618-621/2017  

bei Antwort bitte angeben 

 

Herr von itter 

Zimmer: 251 

Telefon: 

0211 475-2858 

Telefax: 

0211 475-2790 

Wolfgang.vonitter@ 

brd.nrw.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstgebäude und  

Lieferanschrift: 

Cecilienallee 2,  

40474 Düsseldorf 

Telefon: 0211 475-0 

Telefax: 0211 475-2671 

poststelle@brd.nrw.de 

www.brd.nrw.de 

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

DB bis Düsseldorf Hbf 

U-Bahn Linien U78, U79 

Haltestelle:  

Victoriaplatz/Klever Straße 

 

 

 

 

Bezirksregierung Düsseldorf 

 

Per elektronischer Post 
Stadt  Kleve  
Die Bürgermeisterin 
Postfach 1955  
47517 Kleve 
 
mailto: sylvia.robinson@kleve.de 
 
 
 
BPL Nr. 1-323-0 - Riswicker Straße/ Geefacker 
BPL Nr. 1-324-0 - Königsgarten/ Stadtbadstraße 
BPL Nr. 3-152-4 - Hermannstraße im Ortsteil Rindern  
BPL Nr. 1-083-3 - Karl-Leisner-Straße 
 
Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Ihre E-Mail/Schreiben vom 22.12.2017, Az: 61.1/Ro 
 
 

Im Rahmen des o.g. Verfahrens haben Sie mich beteiligt und um Stel-

lungnahme gebeten. 

Hinsichtlich der Belange des Verkehrs (Dez. 25) ergeht folgende Stel-

lungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

Hinsichtlich der Belange des Luftverkehrs (Dez. 26) ergeht folgende 

Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

Hinsichtlich der Belange der ländlichen Entwicklung und Bodenordnung 

(Dez. 33) ergeht folgende Stellungnahme: 
 
Zu BPL Nr. 1-324-0 - Königsgarten/ Stadtbadstraße: 
 
Aus Sicht der von Dezernat 33 zu vertretenden Belange bestehen zum 
jetzigen Zeitpunkt der Planung keine Bedenken gegen den BPL Nr. 1-
324-0 Bereich Königsgarten/ Stadtbadstraße. Ich bitte um Beteiligung im 
weiteren Verfahren. 
 

Hinsichtlich der Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4) 

ergeht folgende Stellungnahme: 

mailto:sylvia.robinson@kleve.de
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Gegen die Aufstellung der vier Bebauungspläne der Stadt Kleve beste-

hen aus meiner Sicht keine Bedenken, da sich im Planungsgebiet mei-

nes Wissens keine Bau- oder Bodendenkmäler befinden, die im Eigen-

tum oder Nutzungsrecht des Landes oder Bundes stehen. 

Zur Wahrung sämtlicher denkmalrechtlicher Belange empfehle ich -falls 

nicht bereits geschehen- die Beteiligung des LVR -Amt für Denkmalpfle-

ge im Rheinland-, Pulheim und des LVR -Amt für Bodendenkmalpflege 

im Rheinland-, Bonn, sowie die zuständige kommunale Untere Denk-

malbehörde zu beteiligen.  

 

Hinsichtlich der Belange des Landschafts- und Naturschutzes (Dez. 51) 

ergeht folgende Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

Hinsichtlich der Belange der Abfallwirtschaft (Dez. 52) ergeht folgende 

Stellungnahme: 
 
Zu BPL Nr. 3-152-4 - Hermannstraße im Ortsteil Rindern:   

Gegen die Änderung des Planungsgebietes von einem Reines Wohn-

gebiet zu einem Allgemeinen Wohngebiet gibt es Seitens Dezernat 52 

keine Bedenken. 

Hinsichtlich der Belange des Immissionsschutzes (Dez. 53) ergeht fol-

gende Stellungnahme: 
 
Zu BPL Nr. 1-323-0 - Riswicker Straße/ Geefacker: 

Gegen den geplanten Bebauungsplan für den Bereich Riswicker Stra-

ße/Geefacker bestehen aus Sicht des SG 53.2 keine Bedenken. 

 
Zu BPL Nr. 1-323-0 - Riswicker Straße/ Geefacker und BPL Nr. 3-
152-4 - Hermannstraße im Ortsteil Rindern: 

 
Aus der Überwachung liegen keine Erkenntnisse vor, die für das Vorha-
ben relevant sind. Probleme bezüglich Gerüche oder Lärm bei der Firma 
RÜBOGAS Handelsges. m.b.H. sind hier nicht bekannt. Des Weiteren 
liegen keine Nachbarschaftsbeschwerden vor. Aufgrund des Abstandes 
der Firma zum Plangebiet sind keine Nutzungskonflikte zu erwarten.  
Gegen die Aufstellung der oben genannten B-Pläne bestehen somit aus 
Sicht des Dez 53.4 (Immissionsschutz, Anlagenüberwachung Chemie) 
keine Bedenken. 
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Hinsichtlich der Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54) ergeht fol-

gende Stellungnahme: 
 
ÜSG/HWRM 
 
Das Plangebiet befindet sich im Risikogebiet (nach § 73 WHG) des 
Rheins, das ab bereits bei einem HQ10 durch Versagen oder Überströ-
men von Hochwasserschutzeinrichtungen überschwemmt werden könn-
te. Gemäß § 9 Abs. 6a BauGB sollen im Bebauungsplan Risikogebiete 
im Sinne des § 73 Absatz 1 Satz 1 des WHG vermerkt werden. 
Eine Berücksichtigung der Belange Hochwasserschutz und Hochwas-
servorsorge ist in Bauleitplänen gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 12 BauGB vorzu-
nehmen. 
 
Des Weiteren weise ich frühzeitig auf das Gesetz zur weiteren Verbes-
serung des Hochwasserschutzes und zur Vereinfachung von Verfahren 
des Hochwasserschutzes (Hochwasserschutzgesetz II) vom 30. Juni 
2017 hin. Dieses Gesetz beinhaltet u. a. Änderungen des Wasserhaus-
haltsgesetzes (Artikel 1) und des Baugesetzbuches (Artikel 2). Hervor-
zuheben ist u. a. § 78b WHG „Risikogebiete außerhalb von Über-
schwemmungsgebieten“ sowie Änderungen des § 5 Absatz 4a Satz 1 
BauGB und des § 9 Absatz 6a Satz 1 BauGB. Die genannten Änderun-
gen treten zum 5. Januar 2018 in Kraft. 

 Ansprechpartner: 

 Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4) 
Frau Dr. Borgmann, Tel. 0211/475-1334, E-Mail: barbara.borgmann@brd.nrw.de 

Hinweis:  

Diese Stellungnahme erfolgt im Zuge der Beteiligung der Bezirksregie-

rung Düsseldorf als Träger öffentlicher Belange. 

Insofern wurden lediglich diejenigen Fachdezernate beteiligt, denen die-

se Funktion im vorliegenden Verfahren obliegt. Andere Dezernate/Sach-

gebiete haben die von Ihnen vorgelegten Unterlagen daher nicht ge-

prüft. 

Dies kann dazu führen, dass von mir z.B. in späteren Genehmigungs- 

oder Antragsverfahren auch (Rechts-)Verstöße geltend gemacht werden 

können, die in diesem Schreiben keine Erwähnung finden. 

 

Bitte beachten Sie die Anforderungen an die Form der TÖB-Beteiligung: 

http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/TOEB/TOEB.html 

mailto:barbara.borgmann@brd.nrw.de
http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/TOEB/TOEB.html
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und 

http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/PDF/Koordinierung_von_TOEB_Stellungnahmen.pdf 

 
Im Auftrag 

gez. 

Wolfgang von Itter 

http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/PDF/Koordinierung_von_TOEB_Stellungnahmen.pdf






  

REFERENZEN

ANSPRECHPARTNER

TELEFONNUMMER

DATUM

BETRIFFT

Deutsche Telekom Technik GmbH 
Saarstr. 12-14, 47058 Duisburg    

  

DEUTSCHE TELEKOM TECHNIK GMBH 
Hausanschrift: Saarstr. 12-14, 47058 Duisburg 
Postanschrift:: Saarstr. 12-14, 47058 Duisburg 
Telefon: +49 281 364-0 | Telefax: +49 203 364-0 | Internet: www.telekom.de 
Konto: Postbank Saarbrücken (BLZ 590 100 66), Kto.-Nr. 24 858 668, IBAN: DE1759 0100 6600 2485 8668, SWIFT-BIC: PBNKDEFF  
Aufsichtsrat: Dr. Dirk Wössnerl (Vorsitzender) Geschäftsführung: Walter Goldenits (Vorsitzender), Maria Stettner, Dagmar Vöckler-Busch 
Handelsregister: Amtsgericht Bonn HRB 14190, Sitz der Gesellschaft Bonn | USt-IdNr. DE 814645262 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und 
Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und 
bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter 
entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben.  
 
Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung:    
                                                                                                                                                        
Im Planbereich befinden sich noch keine Telekommunikationslinien der Telekom. 
Zur Versorgung des Planbereichs mit Telekommunikationsinfrastruktur durch die Telekom ist die Verlegung 
neuer Telekommunikationslinien im Plangebiet und außerhalb des Plangebiets erforderlich. 
 
Bitte teilen Sie uns zum Zweck der Koordinierung mit, welche eigenen oder Ihnen bekannten Maßnahmen 
Dritter im Bereich folgender Straßen van-den-Bergh-Str./Riswicker Str. stattfinden werden. 
 
Wir bitten folgende fachliche Festsetzung in den Bebauungsplan aufzunehmen: 
 
In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer Leitungszone in einer 
Breite von ca. 0,3 m für die Unterbringung der Telekommunikationslinien der Telekom vorzusehen.  
 
 
 

Stadt Kleve 
Fachbereich Planen und Bauen 
z. H. Meike Rohwer 
Minoritenplatz 1 
47533 Kleve 
 

 

 Mail Meike.Rohwer@kleve.de vom 22. Dezember 2017 um 09:15 Uhr  
PTI 13, PB L3, Jörg Sons, 183003 
+49 281 364-7492, Mail: J.Sons@telekom.de  
24.01.2018 
Beteiligung der Stadt Kleve Entwurf Bebauungsplan Nr. 1-323-0 für den Bereich Riswicker Str./Geefacker 

 



 

 

DATUM

EMPFÄNGER

SEITE

24.01.2018 
Stadt Kleve  
2 

 
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und 
Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013; siehe 
insbesondere Abschnitt 6, zu beachten. Wir bitten sicherzustellen, dass durch die Baumpflanzungen der Bau, 
die Unterhaltung und Erweiterung der Telekommunikationslinien der Telekom nicht behindert werden. 
 
Die Deutsche Telekom orientiert sich beim Ausbau ihrer Festnetzinfrastruktur unter anderem an den 
technischen Entwicklungen und Erfordernissen. Insgesamt werden Investitionen nach wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten geplant. 
 
Der Ausbau der Deutschen Telekom erfolgt nur dann, wenn dies aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll erscheint. 
Dies bedeutet aber auch, dass die Deutsche Telekom da, wo bereits eine Infrastruktur eines alternativen 
Anbieters besteht oder geplant ist, nicht automatisch eine zusätzliche, eigene Infrastruktur errichtet. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
i. A.        i.A. 
 

Stefan Schönell       Jörg Sons  

Anlage:                                 
1 Lageplan  

Digital unterschrieben von Stefan Schönell 
DN: o=DTAG, ou=Person, ou=Employee, 
ou=C-761204, cn=Stefan Schönell, 
email=S.Schoenell@telekom.de 
Datum: 2018.01.25 08:50:12 +01'00'

Jörg 
Sons

Digital unterschrieben 
von Jörg Sons 
Datum: 2018.01.25 
08:49:09 +01'00'
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KetzKetzKetzKetz,,,,    RalfRalfRalfRalf        An: 'meike.rohwer@kleve.de' 26.01.2018 07:51

 

 

An: Meike.Rohwer@kleve.de

 

Sehr geehrte Frau Rohwer,
bezugnehmend auf den oben genannten Bebauungsplan bitten wir, bei der 
Ausbauplanung 
zu berücksichtigen, dass für unsere Versorgungsleitungen in der dargestellten 
öffentlichen 
Straßenverkehrsfläche eine Trasse mit der Breite von ca. 1,0 Meter benötigt wird. 
 
Beiderseits der Trasse ist ein Schutzstreifen von 2,5 Metern erforderlich, in dem 
weder 
Überbauungen noch Baumpflanzungen vorgenommen werden dürfen. Wir bitten um 

eine 
möglichst geradlinige Trassenführung.
Weiterhin möchten wir darauf hinweisen, dass sich in dem geplanten Ausbaubereich 
eine 
Gashochdruckleitung der Firma Thyssengas befindet.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
Mit freundlichen Grüßen
Stadtwerke Kleve GmbH 
 
 
ppa. Lamers                           i.A. Ketz  
 
Stadtwerke Kleve GmbH
Flutstr. 36
47533 Kleve
info@stadtwerke-kleve.de 
Ansprechpartner
Ralf Ketz
Telefon: +49(0)2821/593-231
Fax: +49(0)2821/593-160
E-Mail: ralf.ketz@stadtwerke-kleve.de
 
Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn 
Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, 
informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese E-Mail. Das 
unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser E-Mail ist nicht 
gestattet.
Geschäftsführer:
Diplom-Ökonom  Rolf Hoffmann
Sitz und Registergericht
Kleve HRB 530



 

 







ReReReRe::::    Beteiligungen der Stadt KleveBeteiligungen der Stadt KleveBeteiligungen der Stadt KleveBeteiligungen der Stadt Kleve
SchulfondsSchulfondsSchulfondsSchulfonds         An: Meike.Rohwer 22.12.2017 09:48

Sehr geehrte Frau Rohwer!

Interressen des Erzbischöflichen Schulfonds Köln sind in keinem der vorgetragenen Pläne  

betroffen.

 

Mit freundlichen Grüßen

Erzbischöflicher Schulfonds Köln

Anstalt des öffentlichen Rechts

Müller

Geschäftsführer

 

50606 Köln

Tel: 0221/ 1642-2277

Fax:                   -2288

 
Von: Meike.Rohwer@kleve.de [mailto:Meike.Rohwer@kleve.de] 

Gesendet: Freitag, 22. Dezember 2017 09:15

An: ute.maris@blb.de; bauleitplanungen@brd.nrw.de; nordendorf@bistum-muenster.de; 

VA-TOEB.Dortmund@bundesimmobilien.de; Deichschau.Rindern@t-online.de; 

deichgraef@deichschau.dueffelt.de; info@dvxk.de; d-verbandkle@web.de; 

dbsimm-kln-baurecht@deutschebahn.com; WilleM@eba.bund.de; Schulfonds 

<Schulfonds@Erzbistum-Koeln.de>; poststelle@gd.nrw.de; hermann@hwk-duesseldorf.de; 

plan3.as-wes@strassen.nrw.de; heinrich.schnetger@lwk.nrw.de; andreas.stuermer@lvr.de; 

kraemer@niederrhein.ihk.de; niederrhein@wald-und-holz.nrw.de; 

ralf.ketz@stadtwerke-kleve.de; wsa-duisburg-rhein@wsv.bund.de; 

andreas.hermsen@kranenburg.de; regionalplanung@stadt-emmerich.de; 

Martin.Verhoeven@kleve.de; Knoor@euregio.org; Pti-duisburg-pb-l-3@telekom.de

Cc: Meike.Rohwer@kleve.de

Betreff: Beteiligungen der Stadt Kleve 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Entwürfe der Bebauungspläne Nr. 1-323-0 für den Bereich Riswicker Straße/ 
Geefacker, Nr. 1-324-0 für den Bereich Königsgarten/ Stadtbadstraße, Nr. 3-152-4 
für den Bereich Hermannstraße im Ortsteil Rindern sowie der Entwurf Nr. 1-083-3 
für den Bereich Karl-Leisner-Straße liegen in der Zeit vom 04.01.2018  bis 
22.01.2018 einschließlich  im Rathaus Minoritenplatz 1, 47533 Kleve, Fachbereich 
Planen und Bauen, Zimmer 3.29 während der Besuchszeiten öffentlich aus. 

In dieser Mail finden Sie einen weblink, der Sie zu der Ausfertigung des 
Bebauungsplanentwurfs, der Begründung, des Umweltberichts sowie der 
dazugehörigen Gutachten 

link: https://www.kleve.de/de/inhalt/bauen-und-wohnen/ 



Ihnen wird hiermit gem.§ 4 (2) BauGB die Gelegenheit gegeben, bis zum 
22.01.2018 eine Stellungnahme zu dem beigefügten Planentwurf inklusive 
Begründung abzugeben. Sollte ich keine Mitteilung erhalten gehe ich davon aus, 
dass von Ihnen wahrzunehmende öffentliche Belange nicht berührt werden. 

Freundliche Grüße
Im Auftrag 

Meike Rohwer

Stadt Kleve
Die Bürgermeisterin
Fachbereich Planen und Bauen 

Abt. Stadtplanung 

Minoritenplatz 1 
Raum 3.25
47533 Kleve

Fon +49 - (0) 28 21 - 84-264
Fax +49 - (0) 28 21 - 84-414
meike.rohwer@kleve.de
www.kleve.de










